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Vorwort zur achten Auflage

In über 100 Ländern ist die Anwendung der IFRS mittlerweile entweder für alle oder für bestimmte
Unternehmen vorgeschrieben; weitere Länder werden in den nächsten Jahren folgen. Die IFRS haben
sich heute als globaler Rechnungslegungsstandard weitgehend durchgesetzt, wenngleich derzeit nicht
abschließend abzusehen ist, ob und wann die USA eine IFRS-Anwendung für US-amerikanische Unter-
nehmen zulassen werden. Durch die Neuorganisation von EFRAG infolge der Maystadt-Empfehlungen
wird die IFRS-Rechnungslegung in den kommenden Jahren in Europa verstärkt um eine politische
Komponente erweitert. Des Weiteren führen nationale Regulatoren wesentliche Abschlussdurchsichten
auf der Basis von nach IFRS erstellten und testierten Konzernabschlüssen durch und vernetzen sich
insbes in Europa.

Seit Erscheinen der letzten Auflage im Jahr 2008 haben sich sowohl das HGB als auch die IFRS
erheblich weiterentwickelt. Durch das BilMoG hat sich das HGB teilweise an die internationale Rech-
nungslegung angenähert, wobei der deutsche Gesetzgeber nicht alle Vorschläge aus dem Referenten-
entwurf letztendlich in das finale Gesetz aufgenommen hat. Die Veröffentlichungstätigkeit des IASB hat
in den letzten Jahren sowohl mit neuen Standards als auch mit zahlreichen Änderungen bestehender
Standards dafür gesorgt, dass sich Ersteller, Prüfer, Analysten sowie Lehre und Forschung immer wieder
auf neue Bilanzierungsvorschriften und Angabepflichten einstellen müssen, welche zum Teil mit
materiellen Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens sowie seiner Prozesse, Syste-
me und des Kontrollumfelds verbunden sind.

Der IASB hat nach dem umfassenden Projekt zur Konsolidierung, das im Mai 2011 mit der
Veröffentlichung von IFRS 10 bis 12 abgeschlossen wurde, im Jahr 2014 zwei weitere bedeutende
Projekte zum Abschluss gebracht: Im Mai wurde IFRS 15 zur Umsatzrealisierung veröffentlicht; der
vollständige Standard zur Bilanzierung von Finanzinstrumenten, IFRS 9, wurde im Juli veröffentlicht.
Diese beiden Standards beinhalten zum Teil deutliche Änderungen gegenüber der bisherigen Rech-
nungslegung. Um diese Abweichungen deutlich zu machen, werden für die betreffenden Themen-
gebiete die neuen IFRS-Regelungen den bisherigen IFRS-Regelungen in einer eigenen Spalte direkt
gegenübergestellt. Die derzeit diskutierten Änderungen in der Bilanzierung von Leasingverhältnissen
werden hingegen in einem eigenen Kapitel dargestellt. Da die durch das BilMoG modifizierten handels-
rechtlichen Regelungen nunmehr verpflichtend anzuwenden sind, haben wir bei dieser Auflage die
Spaltenstruktur angepasst. Die Beschreibung der vor Verabschiedung des BilMoG geltenden handels-
rechtlichen Vorschriften ist entfallen und es werden nur noch die geltenden Regelungen in der HGB-
Spalte dargestellt und den IFRS-Regelungen gegenübergestellt. Wie in der Vorauflage werden in der
IFRS-Spalte ausgewählte wesentliche Unterschiede, die derzeit noch zwischen IFRS und den US-GAAP
bestehen, im Anschluss an die IFRS-Regelungen unter gesonderter Kennzeichnung dargestellt. Ein-
schlägige nationale steuerliche Regelungen haben wir in HAYN/WALDERSEE/BENZEL synoptisch den han-
delsrechtlichen Regelungen gegenübergestellt.

Die Neuauflage beinhaltet zahlreiche Änderungen der IFRS und der handelsrechtlichen Vorschrif-
ten; dabei sind ua enthalten
– IFRS 9 zu den neuen Regelungen für die Bilanzierung von Finanzinstrumenten;
– die neuen Konsolidierungsstandards IFRS 10 bis 12 sowie die daraus resultierenden Änderungen zu

IAS 27 und IAS 28 einschließlich der Änderungen zu Investmentgesellschaften und zur Bilanzierung
des Erwerbs von Anteilen an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit;

– IFRS 13 zur Bewertung zum beizulegenden Zeitwert;
– IFRS 14 zu regulatorischen Abgrenzungsposten;
– IFRS 15 zur Umsatzrealisierung;
– die Überarbeitung von IAS 24 zu Angaben mit Related Parties;
– die Änderungen zu IFRS 2 zu anteilsbasierten Vergütungen zwischen Unternehmen einer Gruppe;
– die Änderungen zu IAS 1 zur Darstellung von Posten im sonstigen Ergebnis;
– die Änderungen zu IAS 19 einschließlich der Änderung zu Mitgliederbeiträgen;
– die Änderungen zu IAS 16 und IAS 38 zu zulässigen Abschreibungsmethoden;
– die Änderungen von IAS 27 zur Anwendung der Equity-Methode im Einzelabschluss;
– die Annual Improvements Projekte 2009–2011, 2010–2012 sowie 2011–2013;
– die Interpretationen IFRIC 17 bis IFRIC 21;

V



IFRS und HGB im Vergleich
H:/s/schaeff/01310/satz/01_Titelei.3d – Seite 1–24
14. 10. 2014, 16:40

– das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz;
– die Standards DRS 18 bis DRS 21.
Ebenfalls enthalten sind der Regierungsentwurf des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes vom Juli 2014
sowie die Standardentwürfe des IASB zur Leasingbilanzierung und zu den Änderungen von IAS 1
(Disclosure Initiative).

Wir hoffen, dass dieses Buch auch weiterhin als ein Wegweiser durch die umfangreichen Regelwerke
des IASB – sowohl der aktuell anzuwendenden als auch der nach Inkrafttreten von IFRS 9 und IFRS 15
geltenden Normen – fungieren kann und es den direkten Vergleich der aktuellen und künftigen IFRS
mit den HGB-Regelungen vereinfacht.

Unser Dank für die Unterstützung bei der Neuauflage gilt Herrn WP/CPA Hendrik Bartsch, Herrn
WP Martin Beyersdorff, Herrn WP Dr. Alexander Eisele, Frau WP/StB Christina Heiduczek, Herrn
WP/StB Christoph Piesbergen, Herrn Fabian Umseher und Herrn WP/StB Arne Weber. Besonders
hervorheben möchten wir ferner die intensive Zusammenarbeit mit Frau WP Christiane Hold und
Frau WP Solvy Weigert, ohne deren Mitarbeit und Beiträge wir diese Neuauflage nicht hätten realisieren
können. Frau Anja Klöfkorn danken wir herzlich für die engagierte Unterstützung bei der Manuskript-
umsetzung und die interne Koordination der administrativen Abläufe. Ebenso gilt unser Dank Frau
Ruth Kuonath, die uns im Lektorat wie bei den Vorauflagen charmant geführt und gesteuert hat.

Hamburg, 31. August 2014

Sven Hayn Georg Graf Waldersee

VI Vorwort
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1 Benutzerhinweise und Übersicht über neue bzw geänderte Standards
und Interpretationen, die nach dem 1. Januar 2014 erstmalig anzu-
wenden sind

In die synoptische Darstellung der IFRS und des HGB sind alle bis zum 1. September 2014 veröffentlich-
ten Standards, Interpretationen, Gesetze sowie sonstige Verlautbarungen einbezogen worden.

Generell wird im Buch eine Drei-Spalten-Darstellung verwendet:
1. Kriterium;
2. HGB und
3. IFRS.
In Bezug auf IFRS werden diejenigen Standards dargestellt und zitiert, die im Geschäftsjahr 2014
anzuwenden sind. Ggf wird in dieser Drei-Spalten-Darstellung bei den IFRS-Regelungen auch auf später
anzuwendende Änderungen der IFRS hingewiesen, wenn diese keine gravierenden Abweichungen zur
Bilanzierung nach den IFRS, wie sie derzeit anzuwenden sind, bedeuten (zB Änderungen iR des Annual
Improvements Process – AIP).

Von der Drei-Spalten-Darstellung wird jedoch bei den Themengebieten Finanzinstrumente und
Umsatzrealisierung abgewichen. Um die Unterschiede zwischen den aktuell geltenden IFRS und den ab
2017 bzw 2018 erstmalig verpflichtend anzuwendenden IFRS 15 und IFRS 9 deutlich zu machen, wurde
bei den betreffenden Themengebieten eine Vier-Spalten-Darstellung gewählt:
1. Kriterium;
2. HGB;
3. aktuell anzuwendende IFRS und
4. Neuregelung durch IFRS 15 bzw IFRS 9.
Die ersten drei Kapitel des Buches – Einführung, Übergang auf internationale Rechnungslegungsstan-
dards sowie das Konvergenzprojekt von IASB und FASB zur Bilanzierung von Leasingverhältnissen –
weichen von der ansonsten gewählten synoptischen Darstellung in Spaltenform ab. Ab dem vierten
Kapitel erfolgt die Darstellung in Spaltenform und die Gliederung des Buches orientiert sich über die
Darstellung der allg Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze in erster Linie am Gliederungsschema
der Bilanz entspr den Europäischen Richtlinien bzw dem HGB. Für die konzernspezifischen Besonder-
heiten und die anderen Abschlussbestandteile (GuV, Kapitalflussrechnung, Segmentberichterstattung
etc) wurden gesonderte Kapitel gewählt.

Die IFRS enthalten umfangreiche Angabevorschriften, die sich zum einen aus den Regelungen
einzelner Standards ergeben oder die in Standards enthalten sind, die ausschließlich Anhangangaben
regeln, wie bspw IFRS 7 für Finanzinstrumente und IFRS 12 für Beteiligungen an anderen Unter-
nehmen. Auf Angabevorschriften wird iR der Ausführungen generell nicht eingegangen. Eine ausführ-
liche IFRS-Checkliste für angabepflichtige Informationen sowie unsere quartalsweisen Newsletter ste-
hen Ihnen zum Download unter www.de.ey.com/IFRS im Bereich »Publikationen« zur Verfügung. In
der Rubrik »Aktuelles« finden Sie des Weiteren unsere Serien »IFRS Developments« sowie »Applying
IFRS«.

Zur Stichwortsuche steht Ihnen einerseits das Stichwortverzeichnis zur Verfügung. Anderseits
können Sie Ihre thematische Suche auch der beschriebenen Konzeption des Buches folgend anhand
des ausführlichen Inhaltsverzeichnisses vornehmen.

Benutzerhinweise 3
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Standard Erst-
anwendung

Vorzeitige
Anwendung
erlaubt?1

Übergangsvorschriften

IFRS 10 »Konzernabschlüsse«, IFRS 12
»Angaben zu Anteilen an anderen
Unternehmen« und IAS 27 »Einzel-
abschlüsse« – Investmentgesellschaften

1. Januar
2014

Ja Die Anwendung erfolgt
retrospektiv (mit Erleich-
terungsvorschriften).

IAS 32 »Finanzinstrumente: Angaben«
– Saldierung von finanziellen Vermö-
genswerten und finanziellen Verbind-
lichkeiten – Änderungen zu IAS 32

1. Januar
2014

Ja Die Anwendung erfolgt
retrospektiv.

IAS 36 »Wertminderung von Vermö-
genswerten« – Änderungen zu IAS 36

1. Januar
2014

Ja Die Anwendung erfolgt
retrospektiv.

IAS 39 »Finanzinstrumente: Ansatz und
Bewertung« – Novation von Derivaten
und Fortsetzung der Bilanzierung von
Sicherungsgeschäften – Änderungen zu
IAS 39

1. Januar
2014

Ja Die Anwendung erfolgt
retrospektiv.
Allerdings darf eine in
der Vergangenheit wegen
einer Novation beendete
Sicherungsbeziehung
nicht wieder aufgenom-
men werden.

IFRIC 21 »Abgaben« 1. Januar
20142

Ja Die Anwendung erfolgt
retrospektiv.

IAS 19 »Leistungen an Arbeitnehmer« –
Leistungsorientierte Versorgungspläne:
Mitarbeiterbeitrag3

1. Juli 2014 Ja Die Anwendung erfolgt
retrospektiv.

AIP IFRS 2 »Anteilsbasierte Vergütung«
– Definition von Ausübungsbedingun-
gen3

1. Juli 2014 Ja Die Anwendung erfolgt
prospektiv.

AIP IFRS 3 »Unternehmenszusammen-
schlüsse« – Bilanzielle Abbildung
bedingter Gegenleistungen im Rahmen
von Unternehmenszusammenschlüs-
sen3

1. Juli 2014 Ja Die Anwendung erfolgt
prospektiv.

AIP IFRS 8 »Geschäftssegmente« –
Aggregation von Geschäftssegmenten3

1. Juli 2014 Ja Die Anwendung erfolgt
retrospektiv.

4 Einführung

1 Eine vorzeitige Anwendung von neuen oder geänderten Standards kann in der EU erst nach der Übernahme
in europäisches Recht erfolgen. Die im Rahmen des AIP vorgenommenen Änderungen von Standards
können jedoch auch ohne Endorsement angewendet werden, wenn es sich bei ihnen lediglich um Klar-
stellungen handelt. Interpretationen des IFRS IC können immer vorzeitig angewendet werden, da es sich
bei ihnen um die Auslegung geltender IFRS handelt und sie somit keine Änderungen geltender Normen
darstellen. Der aktuelle Status zum Endorsement-Prozess ist auf der Website www.efrag.org ersichtlich.

2 Die Erstanwendung in der EU ist erst ab dem 17. Juni 2014 verpflichtend.
3 Zum Zeitpunkt der Drucklegung liegt wegen der noch nicht erfolgten Übernahme in EU-Recht keine

offizielle deutsche Übersetzung dieser Änderung/dieses neuen Standards vor; es handelt sich somit um eine
vorläufige Übersetzung durch die Autoren.



IFRS und HGB im Vergleich
H:/s/schaeff/01310/satz/03_Kapitel_1.3d – Seite 3–22
13. 10. 2014, 16:00

AIP IFRS 8 »Geschäftssegmente« –
Überleitung von dem Gesamtbetrag der
Vermögenswerte der berichtspflichtigen
Segmente zu den Vermögenswerten des
Unternehmens3

1. Juli 2014 Ja Die Anwendung erfolgt
retrospektiv.

AIP IFRS 13 »Bemessung des beizule-
genden Zeitwerts« – Kurzfristige For-
derungen und Verbindlichkeiten3

Die Ände-
rung ist seit
Veröffentli-
chung im
Dezember
2013 effektiv.

– Da es sich lediglich um
eine Klarstellung in der
Basis for Conclusions
handelt, ist eine Über-
gangsvorschrift nicht
erforderlich.

AIP IAS 16 »Sachanlagen« und IAS 38
»Immaterielle Vermögenswerte« –
Berechnung der kumulierten Abschrei-
bungen bei Anwendung der Neubewer-
tungsmethode3

1. Juli 2014 Ja Die Anwendung erfolgt
retrospektiv.

AIP IAS 24 »Angaben über Beziehungen
zu nahestehenden Unternehmen und
Personen« – Behandlung der Fälle, in
denen die Aufgaben des Managements
in Schlüsselpositionen durch juristische
Personen ausgeführt werden3

1. Juli 2014 Ja Die Anwendung erfolgt
retrospektiv.

AIP IFRS 1 »Erstmalige Anwendung der
International Financial Reporting Stan-
dards« – Bedeutung von ›effective
IFRSs‹3

Die Ände-
rung ist seit
Veröffentli-
chung im
Dezember
2013 effektiv.

– Da es sich lediglich um
eine Klarstellung in der
Basis for Conclusions
handelt, ist eine Über-
gangsvorschrift nicht
erforderlich.

AIP IFRS 3 »Unternehmenszusammen-
schlüsse« – Anwendungsbereich der
Ausnahme für Gemeinschaftsunterneh-
men3

1. Juli 2014 Ja Die Anwendung erfolgt
prospektiv.

AIP IFRS 13 »Bemessung des beizule-
genden Zeitwerts« – Anwendungs-
bereich des Paragraphen 52 (Port-
folioausnahme) 3

1. Juli 2014 Ja Die Anwendung erfolgt
prospektiv.

AIP IAS 40 »Als Finanzinvestition ge-
haltene Immobilien« – Klarstellung der
Beziehung zwischen IFRS 3 und IAS 40
bei der Klassifizierung einer Immobilie
als als Finanzinvestition gehalten oder
als eigentümergenutzt3

1. Juli 2014 Ja Die Anwendung erfolgt
prospektiv.

IFRS 14 »Regulatorische Abgrenzungs-
posten«3

1. Januar
2016

Ja Anwendung erfolgt retro-
spektiv

IAS 16 »Sachanlagen« und IAS 41
»Landwirtschaft« – Nutzpflanzen3

(Bearer plants)

1. Januar
2016

Ja Die Anwendung erfolgt
retrospektiv.

Benutzerhinweise 5
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IAS 16 »Sachanlagen« und IAS 38 »Im-
materielle Vermögenswerte« – zulässige
Abschreibungsmethoden3

1. Januar
2016

Ja Die Anwendung erfolgt
prospektiv.

IFRS 11 »Gemeinsame Vereinbarun-
gen« – Bilanzierung des Erwerbs von
Anteilen an einer gemeinschaftlichen
Tätigkeit3

1. Januar
2016

Ja Die Anwendung erfolgt
retrospektiv.

IAS 27 »Einzelabschlüsse« – Equity
Equity Methode

1. Januar
2016

Ja Die Anwendung erfolgt
retrospektiv.

IFRS 15 »Erlöse aus Verträgen mit
Kunden«3

1. Januar
2017

Ja Die Anwendung erfolgt
retrospektiv nach einer
der folgenden Methoden:
• Anpassung aller darge-

stellten früheren Perio-
den (mit Erleichte-
rungsvorschriften)
(IFRS 15.C3a iVm
IFRS 15.C4 ff);

• Erfassung des kumu-
lativen Umstellungs-
effekts im Eigenkapital
zum Zeitpunkt der erst-
maligen Anwendung
(catch-up; IFRS 15.C3b
iVm IFRS 15.C7 f).

IFRS 9 »Finanzinstrumente«3 1. Januar
2018

Ja. IFRS 9 ist
jedoch in
Gänze vorzei-
tig anzuwen-
den; lediglich
die Regelun-
gen für die
Erfassung
von Gewin-
nen bzw Ver-
lusten bei fi-
nanziellen
Verbindlich-
keiten, die
zum beizule-
genden Zeit-
wert (GuV)
bewertet wer-
den, können
vorzeitig
ohne die an-
deren Rege-
lungen an-
gewendet
werden (IFRS
9.7.1.2)

Die Anwendung der Re-
gelungen zur Klassifizie-
rung und Bewertung so-
wie zur Wertminderung
erfolgt retrospektiv. Eine
Anwendung auf Posten,
die zum Zeitpunkt der
erstmaligen Anwendung
bereits ausgebucht waren,
ist jedoch nicht zulässig.
Die Regelungen zum
Hedge Accounting sind
grds bis auf wenige Aus-
nahmen prospektiv anzu-
wenden. Die Regelungen
von IAS 39 zum Hedge
Accounting können zu-
dem auch nach der erst-
maligen Anwendung von
IFRS 9 weiter angewendet
werden, so dass erst zu
einem späteren Zeitpunkt
das Hedge Accounting auf
die Regelungen von IFRS
9 umgestellt wird (IFRS
9.7.2.21)

6 Einführung
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Im Juli 2014 hat der IASB die inhaltliche Diskussion zum IFRSs 2012–2014 Zyklus des AIP iW abge-
schlossen. Die vorgeschlagenen Änderungen betreffen nachfolgende Standards und sind erstmals ab
dem 1. Januar 2016 anzuwenden:
• IFRS 5 »Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte und aufgegebene Geschäftsberei-

che« – Änderung des Veräußerungsweges3;
• IFRS 7 »Finanzinstrumente: Angaben« – Dienstleistungsverträge3;
• IFRS 7 »Finanzinstrumente: Angaben« – Anwendung der Ergänzungen zu IFRS 7 in zusammen-

gefassten Geschäftsberichten3;
• Märkte3;
• IAS 34 »Zwischenberichterstattung« – Ausweis von Angaben in anderen Abschlussbestandteilen des

Zwischenberichts3.

2 Internationale Anwendung der IFRS

2.1 IFRS – ein Rechnungslegungsstandard setzt sich durch

Die weltweite Verbreitung der IFRS hat insbes in den letzten zehn Jahren stetig zugenommen. Nach
Auswertungen der IFRS Foundation ist im Jahr 2014 in 105 Ländern die Anwendung von IFRS entweder
für alle Unternehmen oder für bestimmte Unternehmen verpflichtend vorgeschrieben. 14 weitere
Länder erlauben die Anwendung von IFRS in ihrem Rechtskreis. Trotz der Tatsache, dass bspw die
USA noch nicht zu den Anwenderländern zählen, decken diejenigen Länder, in denen IFRS angewandt
werden, mehr als die Hälfte des weltweiten Bruttosozialprodukts ab. Dabei konzentriert sich die
Anwendung von IFRS nicht mehr nur auf Europa, sondern ist mittlerweile auch im asiatisch-pazifischen
Raum mit Anwenderländern wie Korea, Malaysia, Hong Kong neben Australien und Neuseeland sowie
in Amerika bspw mit Kanada, Brasilien, Kolumbien (ab 2015) und weiteren mittelamerikanischen
Ländern weit verbreitet. Auch China ist auf eine volle Konvergenz der nationalen Rechnungslegungs-
standards mit den IFRS fokussiert. Mittlerweile ist auch in Japan eine freiwillige IFRS-Anwendung
erlaubt und die Anzahl der japanischen Unternehmen, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen,
nimmt aktuell stark zu.

Positiv zu verzeichnen ist bei der großen Anzahl von Anwenderländern, dass nur sehr wenige von
diesen Modifikationen an den IFRS, wie sie vom IASB veröffentlicht wurden, vornehmen und dass diese
Modifikationen – wie der carve-out der EU bzgl singulärer Einzelnormen in IAS 39 – vermutlich nur
temporär sein werden. Insgesamt kann daher die Anerkennung der IFRS als globaler Rechnungsle-
gungsstandard unverändert als Erfolgsgeschichte bezeichnet werden.

2.2 Der schwierige Weg der Konvergenz von IFRS und US-GAAP

Trotz der erfolgreichen globalen Verbreitung der IFRS in den letzten Jahren ist bis dato nicht abzusehen,
ob und ggf wann die SEC die Anwendung von IFRS auch für US-Unternehmen zulassen wird. Für
ausländische Wertpapieremittenten verzichtet die SEC seit März 2008 für Geschäftsjahre, die nach dem
15. November 2007 enden, auf die Überleitungsrechnung (reconciliation) für wesentliche Abweichun-
gen der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und -methoden von den US-GAAP bzw ein separates US-
GAAP reporting. Voraussetzung hierfür ist, dass der ausländische Wertpapieremittent Abschlüsse ein-
reicht, die nach den sog vollen IFRS erstellt sind, dh die SEC erkennt von Foreign Private Issuers nur eine
Berichterstattung auf der Basis der IFRS »as issued by the IASB« an. Andere Fassungen der IFRS, wie sie
bspw von der EU übernommen und angewendet werden, finden nur parallel und zusätzlich zu den sog
vollen IFRS Anerkennung. Einer der Beweggründe für die Entscheidung, die Überleitungspflicht auf
US-GAAP aufzuheben, war lt SEC die kontinuierliche Annäherung von US-GAAP und IFRS. Tatsächlich
ist der Konvergenzprozess seit 2005 das beherrschende Thema der IASB-Agenda. IR des 2002 mit dem
sog »Norwalk Agreement« bzw dem »Memorandum of Understanding« (MoU) eingeleiteten Konver-
genzprojekts von IASB und FASB wird das Ziel verfolgt, einen einzigen Normensatz qualitativ hoch-
wertiger prinzipienorientierter Rechnungslegungsstandards zu entwickeln, die verständlich und durch-
setzbar sind und somit an allen Kapitalmärkten akzeptiert werden. IASB und FASB haben diese Ziel-
setzung seitdem mehrfach bekräftigt und auch die Repräsentanten der G-20 haben im September 2009

Internationale Anwendung der IFRS 7
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erstmals die Entwicklung eines einzigen Satzes qualitativ hochwertiger Rechnungslegungsstandards
gefordert. Als Folge dessen hatten IASB und FASB daraufhin ursprünglich angekündigt, die wesent-
lichen Projekte des MoU bis Ende Juni 2011 abzuschließen. Dieses Ziel ist aus heutiger Sicht jedoch bei
weitem verfehlt worden. Zwar wurden im Mai 2011 vom IASB die konvergierten Standards zur
Konsolidierung (IFRS 10 bis 12) und zur Bewertung zum beizulegenden Zeitwert (IFRS 13) und im
Mai 2014 neue, konvergierte Standards zur Umsatzrealisierung von den beiden Boards veröffentlicht,
jedoch ist es bislang nicht gelungen, die langjährigen Beratungen zum Leasing- sowie zum Finanz-
instrumente-Projekt in Form von konvergierten Standards zu einem Abschluss zu bringen, da sich zT
fundamentale Differenzen in den Auffassungen der beiden Boards ergeben haben. So konnte sich der
FASB bspw in Bezug auf die Wertminderung von Finanzinstrumenten nicht dazu entschließen, sich der
Auffassung des IASB anzuschließen. Somit ist derzeit absehbar, dass die Konvergenzbemühungen für
die Bilanzierung von Finanzinstrumenten letzten Endes nicht zum Erfolg führen werden. Mittlerweile
vertreten IASB und IFRS-Foundation die Auffassung, dass nur die Übernahme der IFRS zu einem
einzigen Satz qualitativ hochwertiger Bilanzierungsstandards, die global akzeptiert werden, führen
könne. Die bilateralen Konvergenzarbeiten mit dem FASB werden somit zukünftig nicht mehr im Fokus
der IASB-Agenda stehen. Des Weiteren sind die verabschiedeten Konvergenzprojekte-Standards nicht
vollständig identisch, so dass zwar eine deutliche Übereinstimmung, aber keine Identität der Regel-
ungen zu konstatieren ist. Der Fokus wird diesbzgl in der Auslegung der konvertierten Standards liegen,
um nicht nur eine zeitpunktbezogene Angleichung festzustellen.

Die Akzeptanz der IFRS durch die SEC, die im Jahr 2008 einen vielversprechenden Anfang mit der
Abschaffung der Überleitungsrechnung für ausländische Wertpapieremittenten nahm, ist seitdem
erheblich ins Stocken geraten. Die im Jahr 2008 durch die SEC vorgelegte »Roadmap«, die für amerika-
nische Unternehmen bestimmter Branchen die freiwillige Anwendung der IFRS (statt der US-GAAP) ab
2009, für alle großen börsennotierten Unternehmen die Pflichtanwendung ab 2014 vorsah, wurde mit
der Neuberufung von Mary L. Schapiro als Chairman der SEC im Jahr 2009 auf Eis gelegt. In der
Folgezeit wurden zwar diverse Papiere und Studien durch die SEC bzw ihren Stab veröffentlicht
(»Statement in Support of Convergence and Global Accounting Standards« (Februar 2010), »Progress
Report« (Oktober 2010), »Exploring a Possible Method of Incorporation of IFRS« (Mai 2011), »A
Comparison of U. S. GAAP and IFRS« und »An Analysis of IFRS in Practice« (beide November 2011)
sowie »Final Staff Report on the Work Plan« (Juli 2012)), jedoch liegt bis zum Zeitpunkt der Druck-
legung kein offizieller Zeitplan der SEC vor, der eine optionale Anwendung der IFRS durch US-Unter-
nehmen möglich machen würde. Zudem wird seit Dezember 2010 in den USA ein sog condorsement als
Vorgehensweise diskutiert, die eine Kombination aus convergence und endorsement darstellt. Diese
Vorgehensweise wurde seitens der SEC als Alternative zur Anerkennung der IFRS eingeführt und soll ua
für die USA das Standardsetting durch das FASB auch für die Zukunft sicherstellen.

2.3 Aktuelle Entwicklungen beim IASB und der IFRS Foundation

Die Governance-Strukturen der IASCF (mit Wirkung zum 1. März 2010 umbenannt in IFRS Foundation)
wurden in den letzten Jahren mehrfach überarbeitet, um sicherzustellen, dass diese das primäre Ziel des
IASB unterstützen, hochwertige, verständliche und durchsetzbare globale Rechnungslegungsstandards
zu entwickeln. Des Weiteren sollen die überarbeiteten Strukturen für die Verantwortlichkeit und Unab-
hängigkeit des IASB sorgen.

Bereits im Februar 2009 wurde ein Gremium zur Überwachung der IFRS Foundation eingerichtet,
die sog Monitoring Group. Diese soll eine offizielle Verbindung zw der IFRS Foundation und öffent-
lichen Institutionen herstellen. Die Monitoring Group besteht aus Stellvertretern öffentlicher Behörden
und internationaler Organisationen, die öffentlichen Behörden ggü rechenschaftspflichtig sind, wie zB
das verantwortliche Mitglied der Europäischen Kommission, der geschäftsführende Direktor des Welt-
währungsfonds, der Präsident der Weltbank, der Vorsitzende der SEC sowie Mitglieder der IOSCO. Die
Monitoring Group hat zum einen die Verantwortung für die Ernennung neuer Treuhänder der IFRS
Foundation übernommen und zum anderen haben ihr die Treuhänder regelmäßig Bericht zu erstatten.

Gleichzeitig mit der Einrichtung der Monitoring Group wurde auch die Ausweitung der Mitglie-
deranzahl des IASB von 14 auf 16 Mitglieder bis zum Jahr 2012 beschlossen, wobei die geographische
Verteilung der IASB-Mitglieder vorgeschrieben wird.

8 Einführung
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Im Februar 2010 wurden weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Governance-Strukturen der
IFRS Foundation bekannt gegeben. Als wichtigste Maßnahme wurde beschlossen, dass neben der jähr-
lichen Anhörung der Treuhänder der IFRS Foundation und des IFRS Advisory Councils (vormals
Standard Advisory Council) zur bestehenden und zukünftigen Agenda nunmehr alle drei Jahre eine
öffentliche Konsultation zum zukünftigen Arbeitsprogramm des IASB durchgeführt werden soll. Dies
soll den IASB bei der Festlegung der Prioritäten im Hinblick auf die Standardsetzungs-Projekte und die
Abstimmung der Agenda für die nächsten drei Jahre unterstützen.

Im Februar 2012 hat die Monitoring Group den ersten Bericht über ihren Review der Governance-
Strukturen der IFRS Foundation veröffentlicht und dabei diverse Vorschläge vorgelegt, die die Akzep-
tanz von IFRS als globaler Rechnungslegungsstandard sicherstellen sollen. Diese betrafen bspw die
Zusammensetzung und Aufgaben der Monitoring Group selbst.

Weitere wesentliche Änderungen wurden im Februar 2013 bekanntgegeben, wobei die Einrichtung
des Accounting Standards Advisory Forum (ASAF) besonders hervorzuheben ist. Die Hauptaufgabe des
ASAF besteht in der Formalisierung und Vereinfachung der Beziehungen des IASB mit nationalen
Standardsetzern. Zudem soll ASAF dabei helfen, wichtige nationale Perspektiven in die fachliche Arbeit
des IASB einfließen zu lassen.

Als Ergebnis der erstmals im Juni 2011 initiierten öffentlichen Konsultation hat der IASB im
Dezember 2012 einen Bericht zu den eingegangenen Stellungnahmen veröffentlicht. Als Ergebnis der
Agendakonsultation wird die fachliche Agenda des IASB bis zur nächsten Agendakonsultation drei
Bereiche als Schwerpunkt haben:
• Implementierung und Pflege,
• Rahmenkonzept und
• eine kleinere Anzahl bedeutender IFRS-Projekte, ua IFRS 9 (Ersatz der Regelungen von IAS 39),

Leasing, Ertragsrealisierung, Revenue Recognition und Versicherungsverträge.
Gleichzeitig hat der IASB auch einen geänderten Prozess für die Entwicklung von Standards bekannt-
gegeben, indem der bislang übliche Prozess um eine Forschungsphase erweitert wird. Somit wird
nunmehr ein Projekt zur Entwicklung eines neuen IFRS erst dann erwogen, nachdem die Forschungs-
ergebnisse in einem Diskussionspapier, zu dem öffentlich Stellung genommen werden kann, zur
Debatte gestellt wurden.

Die aktuelle Agenda des IASB kann auf der Website der IFRS Foundation unter www.ifrs.org abge-
rufen werden und unterscheidet zw bedeutenden Projekten wie bspw Macro-Hedging, Implementie-
rung, Rahmenkonzept und Forschungsprojekten. Im Gegensatz zu den Arbeitsprogrammen früherer
Jahre beschränkt sich die Planung des IASB nunmehr auf einen Zeitraum von einem Jahr.

Das 2014er Arbeitsprogramm des IASB lässt aber erahnen, dass nahezu alle noch vom Vorgänger-
gremium des IASB, dem IASC, veröffentlichten Standards, die bislang noch nicht vom IASB überarbeitet
wurden, langfristig auf den Prüfstand gestellt werden. Somit werden sich IFRS-Anwender darauf ein-
stellen müssen, dass auch nach Abschluss der bedeutenden Projekte wie IFRS 9 und Umsatzrealisierung
die IFRS erneut weitreichenden Änderungen unterworfen sein werden.

3 Übernahme der IFRS in Europäisches Recht (EU-IFRS)

Die IAS-Verordnung der EU schreibt vor, dass Konzernabschlüsse kapitalmarktorientierter Unterneh-
men in Europa nach den IFRS aufzustellen sind. Ohne einen demokratisch legitimierten Rechtsakt wäre
die verpflichtende Anwendung von Standards eines privatrechtlich organisierten Gremiums wie dem
IASB nicht möglich. Daher sind die vom IASB verabschiedeten Standards und Interpretationen gem Art 3
und 6 der IAS-Verordnung einem legislativen Übernahmeverfahren zu unterziehen, bevor sie unmittel-
bares und verbindliches europäisches Recht werden (sog Endorsement- oder Komitologieverfahren).

Die IAS-Verordnung stellt den sog Basisrechtsakt für die Übernahme der IFRS/IFRIC dar. In ihr sind
die Voraussetzungen für die Übernahme neuer oder geänderter IFRS/IFRIC in europäisches Recht
festgelegt. Nach Art 3 der IAS-Verordnung können neue oder geänderte IFRS oder IFRIC nur über-
nommen werden, wenn sie:
• die Grundanforderungen der EU-Bilanzrichtlinien erfüllen, dh ihre Anwendung ein den tatsäch-

lichen Verhältnissen entspr Bild der wirtschaftlichen Unternehmenslage vermittelt;
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• dem nicht näher spezifizierten »europäischen öffentlichen Interesse« entsprechen und
• die grundlegenden Kriterien der Informationsqualität (Verständlichkeit, Erheblichkeit, Verlässlich-

keit und Vergleichbarkeit) erfüllen, die als Voraussetzung für den Informationsnutzen der Ab-
schlüsse für die Adressaten gelten.

Wichtige Gremien, die beim bisherigen Komitologieverfahren eine wesentliche Rolle spielen, sind die
European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) und das Accounting Regulatory Committee
(ARC). EFRAG ist ein technisches Gremium, das gem Art 10 der Präambel der IAS-Verordnung die EU-
Kommission bei der Bewertung neuer oder überarbeiteter internationaler Rechnungslegungsstandards
beraten soll. Das Entscheidungsgremium innerhalb der EFRAG ist die sog EFRAG-TEG (Technical
Expert Group). Die Arbeit von EFRAG wird gegenwärtig durch einen Aufsichtsrat überwacht. Die
EFRAG-TEG trifft ihre Entscheidungen jedoch unabhängig vom Aufsichtsrat. Das ARC ist ein Rege-
lungsausschuss, der aus Vertretern der Mitgliedsstaaten unter dem Vorsitz der EU-Kommission besteht.

Der Übernahmeprozess läuft grds wie folgt ab:
(1) Der IASB veröffentlicht einen Standard;
(2) EFRAG initiiert Konsultationen;
(3) EFRAG gibt eine Übernahmeempfehlung ab und führt eine Auswirkungsanalyse durch;
(4) Die EU-Kommission entwirft einen Übernahmevorschlag;
(5) Das ARC stimmt über den Übernahmevorschlag ab und gibt eine Stellungnahme ab;
(6) Europäisches Parlament und Europäischer Rat haben eine dreimonatige Frist, in der sie den Über-

nahmevorschlag ablehnen können;
(7) Wenn keine Ablehnung erfolgt, erlässt die EU-Kommission die Übernahmeverordnung und ver-

öffentlicht diese im Amtsblatt der Europäischen Union.
Bis zum heutigen Zeitpunkt haben weder Europäisches Parlament noch der Europäische Rat von ihrem
Ablehnungsrecht Gebrauch gemacht.

Die Struktur der beiden EU-Gremien EFRAG und ARC wird derzeit basierend auf den Empfehlun-
gen des sog Maystadt-Berichts überarbeitet. Ausgehend von Diskussionen des EU-Finanzministerrats
(ECOFIN) im Jahr 2012, wie die EU ihren Interessen bei der (Fort-)Entwicklung der IFRS ein stärkeres
Gewicht verleihen könne, und einer teilweisen Überprüfung der Governance-Struktur von EFRAG durch
EFRAG selbst, wurde im Jahr 2013 ein Sonderberater der EU, Philippe Maystadt, benannt. Er wurde
damit beauftragt die Governance der beiden im Bereich der Rechnungslegung und Finanzberichter-
stattung tätigen EU-Gremien EFRAG und ARC zu überprüfen sowie Vorschläge zu deren Verbesserung
zu erarbeiten, um die Stimmen Europas zu bündeln und damit einen stärkeren Beitrag zur (Fort-
)Entwicklung der IFRS leisten zu können. Im November 2013 wurde als Ergebnis der sog Maystadt-
Bericht veröffentlicht, der zum einen den Konsens in Europa darstellt, dass sich die EU zu globalen,
hochwertigen Rechnungslegungsstandards, dh IFRS, verpflichtet. In Bezug auf den Endorsement-
Prozess besteht weitestgehend Unterstützung dafür, die derzeitige Übernahmeprozedur, die »Standard
für Standard« vorgenommen wird, beizubehalten. Zum anderen beinhaltet der Bericht diverse Vor-
schläge zur Stärkung des europäischen Einflusses auf die internationale Standardsetzung im Bereich der
IFRS. Dazu werden die derzeitige Einbindung der EFRAG in den Standardsetzungsprozess hinterfragt
und mehrere Alternativen vorgeschlagen. Die von Maystadt empfohlene Alternative zielt darauf ab,
zukünftig ein Board einzusetzen, welches über der EFRAG steht und aus Mitgliedern der EU-Organisa-
tion, des privaten Sektors und der nationalen Standardsetter besteht. Dieser Board soll nach Vorstellung
von Maystadt die Stellungnahmen ggü dem IASB und die Übernahmeempfehlungen ggü der EU-
Kommission auf Grundlage der Arbeit eines fachlichen Beirats verabschieden. Die Rolle der EFRAG-
TEG würde sich dahingehend ändern, dass diese zukünftig nicht mehr das Recht hätte, die Position von
EFRAG zu Fachfragen zu bestimmen; ihre Funktion wäre dann die eines fachlichen Beirats, der dem
Board zuarbeiten würde. Seit Beginn des Jahres 2014 wird die von Maystadt präferierte Alternative der
EFRAG-Struktur durch eine Arbeitsgruppe des derzeitigen EFRAG Aufsichtsrats umgesetzt. Im Juni
2014 wurden die dazu notwendigen Änderungen der EFRAG Statuten und der internen Vorschriften
durch die EFRAG Hauptversammlung beschlossen. Die bislang sieben Mitglieder der EFRAG Haupt-
versammlung (European Business Federations (BUSINESSEUROPE), European Association of Coopera-
tive Banks (EACB), European Banking Federation (EBF), European Federation of Accountants and
Auditors (EFAA), European Savings Banks Group (ESBG), Federation of European Accountants (FEE)
und European Insurance and Reinsurance Federation (Insurance Europe)) haben acht neue Mitglieder
berufen: die europäische Stakeholder-Organisation EFFAS (The European Federation of Financial Ana-
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lysts Societies) und sieben nationale Finanzierungseinrichtungen aus Frankreich, Deutschland, Italien
Luxemburg, Niederlande, Schweden und Großbritannien. Die neue EFRAG-Struktur und die acht neuen
Mitgliedschaften sollen zum 31. Oktober 2014 wirksam werden. Die Berufung der Board-Mitglieder soll
ebenfalls bis zum 31. Oktober 2014 abgeschlossen werden.

Im Mai 2014 hat die EU-Kommission beschlossen zu überprüfen, ob die ursprüngliche Zielsetzung
der IAS-Verordnung noch relevant ist und ob es Bereiche gibt, in denen die Funktionsweise der Ver-
ordnung verbessert werden kann. Hierzu wurde eine Expertengruppe ins Leben gerufen, welche die
Kommission bei der Evaluierung der IAS-Verordnung beraten soll. Die Mitglieder der Expertengruppe
setzen sich aus Vertretern verschiedener europäischer Verbände und Interessensgruppen sowie nationa-
ler Standardsetzer zusammen. Die EU-Kommission beabsichtigt, eine öffentliche Konsultation durch-
zuführen und Workshops abzuhalten; dabei sollen die Erfahrungen der Expertengruppe den Prozess
unterstützen.

Die IAS-Verordnung schreibt vor, dass die Abschlüsse gem den in der EU anerkannten IFRS zu
erstellen sind. Dies bedeutet, dass Unternehmen im Anwendungsbereich der Verordnung die noch nicht
anerkannten, dh nicht im Amtsblatt veröffentlichten Standards und Interpretationen grds nicht an-
wenden dürfen. Bei der Beurteilung, ob die Anwendung von noch nicht im Amtsblatt veröffentlichten
Verlautbarungen, zulässig ist, ist entscheidend, ob ihre Übernahme in europäisches Recht bis zur
Freigabe des Abschlusses zur Veröffentlichung erfolgt. Andernfalls scheidet eine Anwendung aus.
Dies gilt unabhängig davon, ob der Zeitpunkt der erstmaligen verpflichtenden Anwendung der Ver-
lautbarungen vor dem Zeitpunkt des EU-Endorsements liegt bzw eine vorzeitige Anwendung der
Verlautbarungen empfohlen wird. Dagegen können die IFRIC auch bei ausstehendem EU-Endorsement
grds zur Beurteilung von Bilanzierungs- und Bewertungsfragen, für die eine Regelungslücke besteht,
berücksichtigt werden (mit Ausnahme deren Übergangsregelungen).

Der Status des Umsetzungsprozesses sowie eine Prognose zum Endorsement ergibt sich aus dem
regelmäßig von EFRAG veröffentlichten Bericht zum Endorsement-Status (EFRAG veröffentlicht diesen
Report, der unter http://www.efrag.org abrufbar ist, regelmäßig). Die Übersicht zeigt, dass der Über-
nahmeprozess von der Veröffentlichung einer Verlautbarung des IASB bis zum endgültigen Endorse-
ment durch die EU teilweise bis zu einem Jahr dauern kann. Damit können teilweise in Standards oder
Interpretationen zur Verfügung stehende Optionen zu einer freiwilligen vorzeitigen Anwendung von
europäischen Unternehmen nicht ausgenutzt werden. Dies gilt insbes für die Regelungen von IFRS 9
»Finanzinstrumente«. Dieser Standard wird IAS 39 ablösen, dessen Regelungen als Reaktion auf die
Finanzkrise heftig kritisiert wurden. Das Projekt zur Erarbeitung eines neuen Standards für die Bilan-
zierung von Finanzinstrumenten wurde aufgrund der komplexen Thematik in mehrere Phasen aufge-
teilt: Kategorisierung und Bewertung, Wertminderungen (Impairment) und Hedge Accounting. Für die
beiden Phasen »Kategorisierung und Bewertung« und »Hedge Accounting« wurden seit 2009 die neuen
Regelungen in einzelnen Tranchen (jeweils für die jeweilige Projektphase) veröffentlicht. Im Juli 2014
wurde der vollständige Standard IFRS 9 veröffentlicht, der auch neue Regelungen zu Wertminderungen
beinhaltet. Der erstmalige Anwendungszeitpunkt für IFRS 9 wurde auf den 1. Januar 2018 terminiert.

Nachdem bei Veröffentlichung des ersten Teils von IFRS 9 im Jahr 2009 zunächst angedacht war,
den Standard zügig in europäisches Recht zu übernehmen, hatte das ARC aufgrund von Bedenken
verschiedener Interessengruppen beschlossen, das Endorsement solange zu verschieben bis der finale
Standard in Gänze veröffentlicht wurde und die neuen Regelungen dann eingehend zu prüfen. Der zum
Zeitpunkt der Drucklegung aktuelle Endorsement Report von EFRAG gibt keinen Hinweis darauf, wann
mit einem Endorsement von IFRS 9 gerechnet werden kann. Somit ist eine vorzeitige Anwendung von
IFRS 9 für Unternehmen, die unter die IAS-Verordnung fallen, derzeit nicht möglich.

Auch andere neue IFRS oder IFRIC werden teilweise erst nach ihrem vom IASB festgelegten ver-
pflichtenden Erstanwendungszeitpunkt in europäisches Recht übernommen. Für die im Jahr 2011
veröffentlichten neuen Konsolidierungsstandards IFRS 10 bis 12 sowie die überarbeiteten IAS 27 und
IAS 28, deren Erstanwendungszeitpunkt vom IASB auf den 1. Januar 2013 festgelegt worden war, wurde
sogar iR des Endorsement-Prozesses ein abweichender Erstanwendungszeitpunkt beschlossen: Die EU-
IFRS schreiben eine Erstanwendung der Konsolidierungsstandards erst ab dem 1. Januar 2014 vor. Dies
führte – zumindest in zeitlicher Hinsicht – zu einer Abweichung der IFRS in der EU von den IFRS, wie
sie vom IASB herausgegeben werden. Inhaltliche Abweichungen durch die vollständige oder teilweise
Ablehnung von neuen bzw überarbeiteten IFRS/IFRIC sind auch für die Zukunft nicht auszuschließen.
Dies gilt insbes für die großen Projekte des IASB zu Finanzinstrumenten, Umsatzrealisierung und
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Leasing, deren finale bzw vorgeschlagene Regelungen in Europa teilweise auf heftige inhaltliche Kritik
gestoßen sind. Derartige Abweichungen liefen jedoch der Zielsetzung der IAS-Verordnung zuwider, eine
Konvergenz der in Europa angewandten Normen mit internationalen Rechnungslegungsstandards zu
erreichen, um grenzübergreifende Geschäfte oder die Zulassung an allen Börsen der Welt zu erleichtern.

4 IFRS Anwendung in Deutschland

4.1 Bilanzrechtsreformgesetz

Hinsichtlich der Anwendung der IFRS in Deutschland wurde im Jahr 2004 das Gesetz zur Einführung
internationaler Rechnungslegungsstandards und zu Sicherung der Qualität der Abschlussprüfung (Bi-
lanzrechtsreformgesetz – BilReG) im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Das BilReG setzt die unmittelbar
geltenden Vorschriften der EU Verordnung im HGB um und übt die Mitgliedstaatenwahlrechte der IAS-
Verordnung aus. Nach BilReG gelten die folgenden Vorschriften für eine Anwendung der IFRS im
Einzel- und Konzernabschluss:
• Für ein Mutterunternehmen, das gem Art 4 der IAS-Verordnung die IFRS für am oder nach dem

1. Januar 2005 beginnende Geschäftsjahre verpflichtend anzuwenden hat, gelten weiterhin § 294
Abs 3 HGB (Auskunftspflichten von Tochterunternehmen), § 298 iVm §§ 244, 245 HGB (Sprache,
Währungseinheit, Unterzeichnung), die Angabepflichten nach § 313 Abs 2 bis 4 HGB (Angaben zum
Konsolidierungskreis) sowie nach § 314 Abs 1 Nr 4, 6, 8 und 9 (durchschnittliche Arbeitnehmerzahl,
Angaben zu Mitgliedern der Leitungs- und Aufsichtsorgane, Erklärung zum Corporate-Governance-
Kodex, Angaben zum Abschlussprüfer) sowie Regelungen des § 315 zum Konzernlagebericht
(§ 315a Abs 1 HGB);

• Verbindliche Anwendung der IFRS (soweit von der EU übernommen) im Konzernabschluss, wenn
ein Mutterunternehmen eine Börsennotierung beantragt hat (§ 315a Abs 2 HGB);

• Freiwillige Anwendung der IFRS im Konzernabschluss nicht börsennotierter Mutterunternehmen.
Dabei sind die von der EU übernommenen IFRS vollständig anzuwenden (§ 315a Abs 3 HGB);

• Übergangsvorschriften für Unternehmen, die lediglich Schuldtitel in einem EU-Mitgliedstaat emit-
tiert haben, sowie für Unternehmen, die US-GAAP als Rechnungslegungsstandards im Inland an-
wenden und an einer Börse in einem Nicht-EU-Mitgliedstaat notiert sind: verbindliche Anwendung
der IFRS (soweit von der EU übernommen) für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. 1. 2007
beginnen (§ 57 EGHGB);

• Keine verpflichtende Anwendung der IFRS im Einzelabschluss. Unter bestimmten Voraussetzungen
kann ein freiwillig erstellter, offen gelegter IFRS-Einzelabschluss eines großen Unternehmens von
der Offenlegung eines HGB-Einzelabschlusses im Bundesanzeiger (§ 325 Abs 2a bis 2b HGB), indes
nicht von der Erstellung eines HGB-Einzelabschlusses, befreien;

• Für kleine und mittelgroße Unternehmen sind keine besonderen Vorschriften vorgesehen. Diese
Unternehmen konnten auch vor dem BilReG freiwillig einen IFRS-Einzelabschluss erstellen. Von
der Offenlegungspflicht im Bundesanzeiger sind kleine und mittelgroße Unternehmen ohnehin
befreit.

Damit verbleibt für Unternehmen, die die befreiende Veröffentlichung eines IFRS-Einzelabschlusses
erwägen, zumindest vorerst die Verpflichtung zur Erstellung und ggf Prüfung eines HGB-Einzelab-
schlusses mit seinen Funktionen iR des Gesellschafts-, Handels-, Zivilrechts etc sowie als Ausgangspunkt
der steuerlichen Gewinnermittlung erhalten.

4.2 Kernpunkte des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes

Das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG) wurde
am 28. Mai 2009 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und stellt die umfangreichste Überarbeitung des
Handelsbilanzrechts seit dem BiRiLiG dar. Die neuen Regelungen führten iW zu einer Änderung des
3. Buchs des HGB. Darüber hinaus wurden 29 weitere Bundesgesetze und -verordnungen geändert,
darunter das EStG, das AktG und das GmbHG.

Im Vordergrund der Modernisierung stand die Verbesserung der Aussagekraft des handelsrecht-
lichen Abschlusses durch eine maßvolle Annäherung an die IFRS; ohne indes deren Übernahme insbes
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für den Einzelabschluss zu bezwecken. Dafür wurden Informationspflichten ausgeweitet und Ansatz-,
Bewertungs- und Ausweiswahlrechte gestrichen bzw geändert. Ferner sollte die Aussagekraft des
handelsrechtlichen Jahresabschlusses durch die Abkehr von der umgekehrten Maßgeblichkeit und
eine teilweise Abkoppelung vom Steuerrecht verbessert werden. Für kleine Unternehmen und Einzel-
kaufleute führte das Gesetz zu einer Erleichterung von handelsrechtlichen Buchführungs- und Bilanzie-
rungspflichten. Der Gesetzgeber hatte es sich insgesamt zum Ziel gesetzt, die Regeln im Hinblick auf die
Bedürfnisse des Mittelstands auszugestalten. Dazu wurden in Umsetzung der geänderten Vorschriften
der Bilanzrichtlinie auch die Schwellenwerte für Kapitalgesellschaften angehoben. Ungeachtet der
umfangreichen Modernisierung bleibt das HGB jedoch weiterhin die Grundlage für Ausschüttungsbe-
messung und steuerliche Gewinnermittlung. Durch das BilMoG behalten die zentralen Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung wie das Vorsichtsprinzip, das Realisationsprinzip und das Stichtags-
prinzip grds ihre bisherige Bedeutung bei. Um dies zu gewährleisten, wurden Änderungen im Bereich
von Ansatz und Bewertung, die zur Erfassung unrealisierter Gewinne führen, iSd Gläubigerschutzes mit
einer Ausschüttungs- bzw Abführungssperre belegt. Neben der Modernisierung wurden mit dem Gesetz
auch zwei Rechtsakte der Europäischen Union umgesetzt: die sog Abänderungsrichtlinie sowie die
Abschlussprüferrichtlinie. Aus erst genannter ergaben sich insbes neue Anforderungen zu Angaben
hinsichtlich außerbilanzieller Geschäfte und Geschäften mit nahe stehenden Unternehmen und Perso-
nen. Letztere betraf ua Vorschriften zur Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, Angabepflichten zu
Abschlussprüferhonoraren und die Verpflichtung zur Einrichtung von Prüfungsausschüssen.

Im Hinblick auf die Rechnungslegung umfasst das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz die folgen-
den wesentlichen Eckpfeiler:

1. Aktivierungswahlrecht für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens;

2. Aktivierungspflicht von derivativen Geschäfts- oder Firmenwerten und Pflicht zur planmäßigen
Abschreibung über die Nutzungsdauer im Einzel- und Konzernabschluss;

3. Eliminierung von Abschreibungswahlrechten;
4. Eliminierung steuerlicher Wertansätze in der Handelsbilanz;
5. Paradigmenwechsel bei der Bilanzierung von Rückstellungen;
6. Saldierungsgebot für Deckungsvermögen und Schulden, die zur Erfüllung von Altersversorgungs-

verpflichtungen und ähnlichen langfristig fälligen Verpflichtungen dienen;
7. Bewertung von Deckungsvermögen zum beizulegenden Zeitwert;
8. Aktivierungswahlrecht eines Aktivüberhangs latenter Steuern unter Berücksichtigung von Verlust-

vorträgen,
9. Kodifizierung von Regelungen zur Bildung von Bewertungseinheiten;

10. Konsolidierung von Zweckgesellschaften (sog special purpose entities);
11. Kapitalkonsolidierung nach der Neubewertungsmethode mit Erstkonsolidierung auf den Erwerbs-

zeitpunkt; und
12. Ausweitung der Angabepflichten, insbes in Bezug auf nahe stehende Personen und außerbilanzielle

Geschäfte.
Diese Änderungen stellen in einigen Fällen Kompromisse dar. Der RefE und der RegE zum BilMoG
sahen noch wesentlich weiter gehende Anpassungen vor. So war zunächst vorgesehen, für selbst ge-
schaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens eine Aktivierungspflicht einzu-
führen. Auch aktive latente Steuern sollten ursprünglich verpflichtend angesetzt werden. Beide Vor-
schläge wurden von Seiten der Wirtschaftsverbände und weiterer Interessengruppen scharf kritisiert. Es
wurde insbes in Bezug auf die latenten Steuern eine zu starke Belastung mittelgroßer Unternehmen
befürchtet. Weiterhin hatte der Gesetzgeber vorgeschlagen, dass zu Handelszwecken gehaltene Finanz-
instrumente zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden sollten. Die iRd Kreditkrise aufgekommenen
Zweifel an dieser Bewertungsmethode führten jedoch zu einer starken Ablehnung dieser Änderung.
Letztlich wurde die Vorschrift auf Banken beschränkt.

Der Zeitpunkt der erstmaligen Anwendung und die Übergangsvorschriften der Änderungen des
HGB durch das BilMoG sind in den Art 66 und 67 des 29. Abschnitts des Einführungsgesetzes zum
Handelsgesetzbuch (EGHGB) geregelt.

Die Regelungen des BilMoG waren erstmalig auf Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. De-
zember 2009 begannen (Art 66 Abs 3 EGHGB). Für Geschäftsjahre, die nach dem 31. Dezember 2008
begannen, war eine vorzeitige Anwendung möglich, setzte aber voraus, dass die Änderungen vollständig
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angewandt wurden (Art 66 Abs 3 Satz 6 EGHGB). Die Vorschriften zur Befreiung von der handelsrecht-
lichen Buchführungs- und Bilanzierungspflicht (§§ 231a, 242 Abs 4 HGB) und die Anhebung der
monetären Schwellenwerte (§§ 267 Abs 1 und 2, 293 Abs 1 HGB) waren bereits auf Geschäftsjahre
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2007 begannen. Die meisten Vorschriften aus der Umsetzung
geänderter europäischer Richtlinien waren erstmals auf Jahresabschlüsse für das nach dem 31. De-
zember 2008 begonnene Geschäftsjahr verpflichtend anzuwenden. Hierzu zählten insbes die geforder-
ten Angaben zu außerbilanziellen Geschäften (§ 285 Nr 3 HGB) und sonstigen finanziellen Verpflich-
tungen (§ 285 Nr 3a HGB), zur Zugänglichmachung der Entsprechenserklärung zum Corporate Gover-
nance Kodex nach § 161 AktG (§ 285 Nr 16 HGB), zum Abschlussprüferhonorar (§ 285 Nr 17 HGB) sowie
zu Geschäften mit nahe stehenden Unternehmen und Personen (§ 285 Nr 21 HGB). Gleichzeitig traten
auch die Regelungen zur Erläuterung von wesentlichen Merkmalen des rechnungslegungsbezogenen
internen Kontroll- und Risikomanagementsystems (§ 289 Abs 5 HGB) sowie der Erklärung zur Unter-
nehmensführung (§ 289a HGB) in Kraft.

Die Anwendung der neuen Vorschriften erfolgte grds retrospektiv. Eine Anpassung der Vorjahres-
werte war nicht vorgesehen (Art 67 Abs 8 EGHGB). Die Umstellungseffekte waren dabei grds erfolgs-
wirksam zu erfassen. Eine erfolgsneutrale Erfassung war nur in Ausnahmefällen vorgesehen. Der Aus-
weis erfolgte als außerordentlicher Ertrag oder außerordentlicher Aufwand (Art 67 Abs 7 EGHGB). Für
Änderungen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Ertragslage des Unternehmens, bspw durch die
geänderte Bewertung von Pensionsrückstellungen, waren spezielle Übergangsvorschriften vorgesehen.

Die spezifischen Übergangsregeln sind in den folgenden Kapiteln dieses Buches jeweils beim be-
treffenden Sachverhalt dargestellt.

4.3 Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG)

Das BilRUG setzt in Form eines Artikelgesetzes die Vorgaben der EU (Richtlinie 2013/34/EU) zur
Zusammenfassung der bisher getrennten Richtlinien zur Rechnungslegung im Einzelabschluss (4.
EG-Richtlinie oder Bilanzrichtlinie) und zur Rechnungslegung im Konzernschluss (7. EG-Richtlinie
oder Konzernrichtlinie) um. Der Gesetzgeber hat zur Umsetzung der Richtlinie 2013/34/EU am 27. Juli
2014 einen Referentenentwurf vorlegt (nachfolgend als BilRUG bezeichnet und als HGB-E zitiert).
Neben der Umsetzung der EU Vorgaben will der Gesetzgeber auch Präzisierungen und andere Verbesse-
rungen der bilanzrechtlichen Vorschriften vornehmen, um ausweislich der Gesetzesbegründung die
Anwendbarkeit der jeweiligen Vorschriften zu erleichtern und die Vergleichbarkeit der Rechnungs-
legung zu erhöhen. Die vorgeschlagenen Änderungen betreffen iW das HGB, sehen aber ua auch
Änderungen des PublG, AktG und GmbHG vor. Die Neuregelungen betreffen neben der Anhebung
der Schwellenwerte für größenabhängige Erleichterungen sowie den Anhang und die Berichterstattung
auch nachfolgende Einzelnormen (nicht abschließend):
• zur Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte (§ 253 Abs 3 HGB-E);
• zu einleitenden Angaben zum Jahresabschluss (§ 264 Abs 1a HGB-E);
• zum Anlagespiegel (§ 268 Abs 3 HGB-E);
• zur Aufgliederung der Verbindlichkeiten und zum Verbindlichkeitenspiegel (§ 268 Abs 5 HGB-E);
• zu den Haftungsverhältnissen (§ 251 iVm §§ 268 Abs 7 u 285 Nr 3a HGB-E);
• zur Definition der Umsatzerlöse (§ 277 HGB-E);
• zum Wegfall des Ausweises außerordentlicher Aufwendungen und Erträgen (§ 275 iVm § 285 Nr. 30

HGB-E);
• zur Änderung der Aufstellungspflicht des Konzernabschlusses (§ 291 Abs 2 Nr 2 HGB-E);
• zum Abschlussstichtag und Zwischenabschluss in der Konzernrechnungslegung (§ 299 Abs 2 HGB-E);
• zur Kapitalkonsolidierung (§ 301 Abs 2 HGB-E);
• zur Umbenennung der Anteile anderer Gesellschafter in nicht beherrschende Anteile (§ 307 HGB-E);
• zur Bilanzierung eines passivischen Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung (§ 309 Abs 2

HGB-E); u
• zur Konsolidierung nach der Equity-Methode (§ 312 Abs 5 HGB-E).
Neben der Erweiterung der Anhangangabepflichten im Einzel- und Konzernabschluss weitet § 315
HGB-E die Angabepflichten im Konzernlagebericht für wesentliche Zweigniederlassungen des Mutter-
oder der Tochterunternehmen sowie zur Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB aus;
letztere ist nunmehr für sämtliche börsennotierten und in den Konzernabschluss einbezogene Aktien-
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gesellschaften anzugeben und betreffen auch einbezogene Tochterunternehmen mit Sitz in einem
ausländischen Mitgliedstaat.

Einzeländerungen betreffen auch die Abschlussprüfung. Neben Klarstellungen in Form erweiterter
Berichtspflichten betr den Lagebericht (§ 317 HGB-E) ist der Bestätigungsvermerk gem § 322 Abs 6
Satz 1 HGB-E um eine Aussage im Prüfungsurteil zu erweitern, ob die gesetzlichen Vorschriften beachtet
worden sind. Diese bisher bereits im Prüfungsbericht zu treffende Aussage wird für gesetzliche Ab-
schlussprüfungen künftig im Bestätigungsvermerk aufzunehmen sein.

Während die Neuregelungen zu den Schwellenwerten gem §§ 267 u 293 HGB-E sowie die Ein-
schränkungen hinsichtlich der Erleichterungen für Kleinst-KapGes bereits für nach dem 31. Dezember
2013 beginnende Geschäftsjahre anwendbar sein sollen, sind die EU Vorgaben aus der Richtlinie 2013/
34/EU bis zum 20. Juli 2015 in nationales Recht zu transformieren. Ein Großteil der Neuregelungen
wird somit erst für nach dem 31. Dezember 2015 beginnende Geschäftsjahre verpflichtend sein.

4.4 Ausstrahlungswirkung auf Corporate Governance und Anlegerschutz

4.4.1 Corporate Governance Kodex

Regelungen zur Corporate Governance sind in Deutschland seit dem Jahr 2002 im Deutschen Corporate
Governance Kodex (DCGK) niedergelegt. Er stellt wesentliche gesetzliche Vorschriften zur Leitung und
Überwachung deutscher börsennotierter Gesellschaften (Unternehmensführung) dar und enthält inter-
national und national anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung.
Börsennotierte Aktiengesellschaften haben gem § 161 AktG jährlich in einer Entsprechenserklärung
darzulegen, ob sie den Empfehlungen (»Soll-Bestimmungen«) des DCGK gefolgt sind und folgen bzw
unter Angabe des Grundes von welchen Empfehlungen sie abgewichen sind oder abweichen werden
(comply or explain). Der Kodex wurde im Jahr 2013 zuletzt geändert. Die Änderungen betrafen iW das
Thema »Vorstand – Zusammensetzung und Vergütung«. So wurde bspw empfohlen die individuellen
Vergütungen in ihrem Gesamtbetrag und auch in ihren variablen Vergütungsteilen nach oben zu begrenzen.

Die EU-Kommission hat im April 2014 iR eines Maßnahmenpaketes zur Verbesserung der Unter-
nehmensführung eine Empfehlung zur Qualität der Berichterstattung über die Unternehmensführung
(comply or explain) vorgelegt. Die Empfehlung richtet sich hauptsächlich an börsennotierte Unter-
nehmen, die verpflichtet sind, diese Erklärungen in ihren Lageberichten aufzunehmen. Ziel der Emp-
fehlung ist es, die Erklärungen zur Unternehmensführung qualitativ zu verbessern. Dabei geht es insbes
um die Begründung bei Abweichungen von einem oder mehreren Corporate-Governance-Kodizes.

4.4.2 Enforcement in Deutschland und Europa

Zur Stärkung der Unternehmensintegrität und des Anlegerschutzes wurde im Jahr 2004 eine privat-
rechtlich organisierte Enforcement-Instanz unter staatlicher Aufsicht eingeführt; das zweistufige En-
forcement-Verfahren wird durch das Bilanzkontrollgesetz (BilKoG) geregelt. Ziel ist es, Unregelmäßig-
keiten bei der Aufstellung von Unternehmensabschlüssen präventiv entgegenzuwirken. Auf der ersten
Stufe prüft die privatrechtlich organisierte Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) die Jahres-
und Konzernabschlüsse sowie Lageberichte von kapitalmarktorientierten Unternehmen auf Verstöße
gegen Rechnungslegungsvorschriften. Die DPR ist seit Juli 2005 tätig.

Anlass für eine Prüfung kann sein:
• das Vorliegen konkreter Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschriften

(reaktive Prüfung);
• das Verlangen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin); oder
• Prüfungen ohne besonderen Anlass (stichprobenartige Prüfung).
Die Unternehmen sind dabei nicht zu einer Kooperation mit der DPR verpflichtet. Verweigert ein
Unternehmen der Prüfstelle den Zutritt, gewährt es ihr keine Akteneinsicht oder behindert es die
Prüfung auf sonstige Weise, berichtet die Prüfstelle der BaFin hierüber. Diese kann dann auf der zweiten
Stufe eine Prüfung mit öffentlich-rechtlichen Mitteln durchsetzen. In diesem Fall ordnet die BaFin eine
erneute Prüfung der Rechnungslegung an. Die BaFin wird in der zweiten Stufe tätig, wenn das be-
troffene Unternehmen sich weigert, mit der Prüfstelle zusammenzuarbeiten, oder mit dem Prüfungs-
ergebnis der Prüfstelle nicht einverstanden ist. Gleiches gilt, wenn erhebliche Zweifel an der Richtigkeit
des Prüfungsergebnisses der Prüfstelle bestehen. Die BaFin kann die Prüfung auch dann jederzeit an sich
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ziehen, wenn sie auch eine Prüfung nach § 44 Abs. 1 Satz 2 des Kreditwesengesetzes oder § 83 Abs. 1
Nr. 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes durchführt oder durchgeführt hat und die Prüfungen den-
selben Gegenstand betreffen. Stellt die BaFin oder die Prüfstelle einen Fehler fest, so ordnet die BaFin an,
dass das Unternehmen den festgestellten Fehler samt den wesentlichen Teilen der Begründung der
Feststellung unverzüglich im elektronischen Bundesanzeiger sowie entweder in einem überregionalen
Börsenpflichtblatt oder über ein elektronisch betriebenes Informationsverarbeitungssystem bekannt zu
machen hat. Die BaFin sieht von der Anordnung zur Bekanntmachung ab, wenn kein öffentliches
Interesse an der Veröffentlichung besteht bzw wenn die Veröffentlichung geeignet ist, den berechtigten
Interessen des Unternehmens zu schaden. Die Kosten der Prüfstelle und die allg Kosten des Enforcement
der BaFin werden einheitlich durch eine Abgabe aller kapitalmarktorientierten Unternehmen finanziert.
Die konkreten Kosten einer Prüfung auf der zweiten Stufe werden jeweils dem betroffenen Unter-
nehmen auferlegt. Etwas anderes gilt, wenn das Ergebnis der Prüfung auf der zweiten Stufe zu Gunsten
des Unternehmens vom Ergebnis der Prüfstelle auf erster Stufe abweicht. Damit soll für Unternehmen
ein Anreiz geschaffen werden, mit der Prüfstelle zu kooperieren. Gegen Verwaltungsakte der BaFin im
Zusammenhang mit Enforcement kann Beschwerde beim Oberlandesgericht Frankfurt erhoben werden.

Im Jahr 2013 hat die DPR 110 Prüfungen abgeschlossen; davon waren 98 Stichprobenprüfungen und
12 Prüfungen, die anlassbezogen oder auf Verlangen der BaFin durchgeführt wurden. Die Quote der
fehlerhaften Rechnungslegungen betrug 14 %, die zu 71 % auf kleine und mittelständische Unterneh-
men, die keinem Index angehören, entfielen. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Fehlerquote weiter-
hin rückläufig. Auf der zweiten Stufe des Enforcement hat die BaFin mit Ausnahme von drei Fällen die
Feststellungen der DPR bestätigt und die Veröffentlichung der Fehler angeordnet. Die von der DPR
festgestellten Fehler sind iW auf folgende Ursachen zurückzuführen:
• Umfang und Anwendungsschwierigkeiten bei einzelnen IFRS (zB Fehler bei der Bilanzierung von

Finanzinstrumenten); sowie
• unzureichende Berichterstattung im Anhang und Lagebericht (zB unzureichende bzw fehlende

Angaben zu nahestehenden Unternehmen oder Personen).
Die DPR veröffentlicht jeweils im Herbst die Prüfungsschwerpunkte für die Konzernabschlüsse des
betreffenden Jahres. Für Konzernabschlüsse 2013 sind dies bspw Goodwill Wertminderungstest, Unter-
nehmenszusammenschlüsse, Bilanzierung von leistungsorientierten Pensionsverpflichtungen, vorzeiti-
ge Anwendung der neuen Konsolidierungsstandards sowie Lageberichterstattung nach DRS 20. Die
jährliche Bekanntgabe der Prüfungsschwerpunkte für das Folgejahr ist Teil der Präventionsfunktion der
DPR, indem sie den Unternehmen Gelegenheit gibt, die bilanzielle Abbildung der entspr Sachverhalte
iRd Abschlusserstellung nochmals einer kritischen Würdigung zu unterziehen. Sofern die Prüfungs-
schwerpunkte bei einem Unternehmen von Bedeutung sind, bezieht die DPR diese bei ihrer Prüfung mit
ein. Die DPR beschränkt ihre Prüfungen gleichwohl nicht auf die Prüfungsschwerpunkte; ebenso wird
keine Vollprüfung durchgeführt.

IR des Enforcements arbeitet die DPR auch mit anderen nationalen Enforcement-Stellen zusammen.
Die Zusammenarbeit der europäischen Enforcement-Stellen wird seit 2011 von der Europäischen Wert-
papier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA (European Securities and Markets Authority) koordiniert. In
der Vergangenheit wurde diese Aufgabe vom Committee of European Securities Regulators (CESR)
wahrgenommen, welches lediglich beratende Funktion besaß und unverbindliche Standards zur Durch-
führung von Enforcement-Verfahren entwickelt hatte. ESMA hat demggü die Aufgabe, verbindliche
Standards zum Enforcement-Verfahren zu entwickeln, um das Enforcement europaweit zu vereinheit-
lichen. Der Umsetzung der europäischen Koordinationsbemühungen dienen sog European Enforcement
Coordination Sessions (EECS), in denen die europäischen Enforcement-Institutionen (für Deutschland:
DPR und BaFin) Erfahrungen austauschen und die Auslegung der IFRS anhand von Praxisfällen
diskutieren. Die ESMA veröffentlicht in unregelmäßigen Zeitabständen Auszüge aus ihrer internen
Enforcement-Datenbank. In dieser dem Vertraulichkeitsgrundsatz unterliegenden Datenbank werden
Entscheidungen europäischer Enforcement-Institutionen gesammelt und als Informationsquelle bei der
Durchsetzung der ordnungsgemäßen Anwendung der IFRS verwendet. Die Veröffentlichungen der
ESMA sollen aufzeigen, welche Beurteilungs- und Bilanzierungsweisen von europäischen Enforcern
(noch) als IFRS-konform betrachten werden bzw welche Methoden und Verfahren noch innerhalb der
zulässigen Bandbreite der IFRS-Anwendung liegen. Die ESMA veröffentlicht darüber hinaus jährlich
Reports zum Enforcement der Rechnungslegung in der EU. Diese Berichterstattung gibt insbes einen
Überblick über den Stand und die Entwicklung des Enforcementprozesses in den EU-Ländern und der
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innereuropäischen Kooperation in diesem Bereich und beinhaltet eine Analyse der im jeweiligen Jahr
getroffenen Enforcement-Entscheidungen über die Anwendung der IFRS.

Im Hinblick auf das zweistufige Enforcement-Verfahren in Deutschland bleibt derzeit abzuwarten,
für welchen Weg sich ESMA bei der Entwicklung verbindlicher Enforcement-Standards entscheiden
wird und ob bzw wie sich das Verfahren in Deutschland demzufolge verändern wird. Eine baldige
Harmonisierung von Prozessen und Strukturen des Enforcements innerhalb der EU erscheint aber
momentan eher unwahrscheinlich.

4.4.3 Rechtliche Rahmenbedingungen für die Abschlussprüfungen

Kernstück der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Abschlussprüfung in der EU ist die 8. EU-
Richtlinie (»Abschlussprüferrichtlinie«), welche das Rahmenwerk für die nationalen Regelungen der
Mitgliedstaaten zur Ausbildung und Zulassung von gesetzlichen Abschlussprüfern bildet. Diese Richt-
linie wurde seit 2003 umfassend überarbeitet und die Änderungen im Mai 2006 verabschiedet. Die
Richtlinie enthielt nach der Überarbeitung ua Vorgaben zur Registrierung, Berufspflichten des Ab-
schlussprüfers, Berufsaufsicht und Qualitätskontrolle. Vorgeschrieben ist auch die Einrichtung einer
vom Berufsstand unabhängigen öffentliche Aufsicht.

Die Umsetzung dieser überarbeiteten 8. EU-Richtlinie erfolgte in Deutschland zum einen durch die
7. WPO-Novelle vom Juni 2007, die die Aufsicht über die Wirtschaftsprüfer durch weitere Maßnahmen
stärkt. Inbes weist sie der Wirtschaftsprüferkammer (WPK) erweiterte Ermittlungs- und Sanktionskom-
petenzen zu. Durch das Berufsaufsichtsreformgesetz wurde hierbei die primäre Zuständigkeit der
Abschlussprüferaufsichtskommission (APAK) für die Zusammenarbeit mit den für die Berufsaufsicht
zuständigen Stellen in anderen EU-Mitgliedstaaten bzw Drittstaaten geregelt. Des Weiteren erfolgte die
Umsetzung der Richtlinie durch das BilMoG, ua durch Regelungen zum Prüfungsausschuss, zur
Berichterstattung des Abschlussprüfers sowie zur Anwendung internationaler Prüfungsstandards.

Nach der Finanzkrise hat die EU-Kommission im Jahr 2010 das Thema der Abschlussprüfung erneut
auf ihre Agenda genommen. Nach ihrer Auffassung stellte sich die Frage, ob die Rolle der Abschluss-
prüfer nicht verbessert werden könnte, um neue, in der Zukunft auftretende Finanzrisiken abzuschwä-
chen. Während der Krise seien auch einige Schwächen im Abschlussprüfungssektor zutage getreten, die
nach Ansicht der Kommission näher zu untersuchen seien. Im Oktober 2010 hat die EU-Kommission das
Grünbuch »Weiteres Vorgehen im Bereich der Abschlussprüfung: Lehren aus der Krise« (KOM (2010)
561) vorgelegt. Ziel der EU-Kommission war es, mit diesem Grünbuch eine Grundsatzdiskussion über
Ziele, Gegenstand und Umfang gesetzlicher Abschlussprüfung zu entfachen. Vorgeschlagen wurden ua
eine strikte Trennung von Prüfung und Beratung, eine externe Rotationspflicht nach max 6 Jahren, Nur-
Prüfungsgesellschaften sowie verpflichtende Joint Audits. Im Februar 2011 wurde eine Zusammen-
fassung der zu dem Grünbuch eingegangenen Stellungnahmen veröffentlicht, demzufolge die Mehrheit
der am Konsultationsprozess Beteiligten tendenziell den Vorschlägen ablehnend ggü stand. Im Novem-
ber 2011 hat die EU-Kommission in einem Richtlinien- und – nur für Unternehmen von öffentlichem
Interesse relevanten – Verordnungsvorschlag ihre Vorschläge bekannt gemacht. Im Jahr 2013 fanden in
Bezug auf den Vorschlag der EU-Kommission sog Trilogverhandlungen, welche der Verabschiedung der
geplanten Richtlinie/Verordnung vorausgehen, zw EU-Kommission, Europäischem Rat und Europa-
parlament statt. Der Einigung in den Trilogverhandlungen im Dezember 2013 folgten die Bestätigung
der Regulierungsvorschläge durch das Europaparlament und den Ministerrat im April 2014 sowie die
Veröffentlichung der geänderten Abschlussprüfer-Richtlinie sowie der Verordnung 537/2014 im EU-
Amtsblatt im Mai 2014. Die geänderte Abschlussprüfer-Richtlinie als auch die Verordnung 537/2014
sind im Juni 2014 in Kraft getreten; die Mitgliedsstaaten haben zwei Jahre Zeit die Anforderungen der
geänderten Richtlinie umzusetzen. Diese betreffen iW eine Reihe neuer und überarbeiteter Anforde-
rungen an die Abschlussprüfung für alle Unternehmen innerhalb der EU. Die Regelungen der Ver-
ordnung, welche diverse zusätzliche Anforderungen an die Abschlussprüfungen von Unternehmen von
öffentlichem Interesse (sog Public Interest Entities, PIE) beinhaltet, gelten nach einer Frist von zwei
Jahren unmittelbar. Jedoch enthält die Verordnung diverse Mitgliedstaatenwahlrechte, die zu keiner
einheitlichen europäischen Lösung beitragen.

Die wesentlichen Regelungen stellen sich wie folgt dar:
• Änderung der Definition eines Unternehmens von öffentlichem Interesse dahingehend, dass die

Mitgliedsstaaten zukünftig Kreditinstitute und Versicherungen nicht mehr ausnehmen können;
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